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2022/0078 (NLE) 

Gemeinsamer Vorschlag für eine 

VERORDNUNG DES RATES 

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 765/2006 des Rates vom 18. Mai 2006 über 
restriktive Maßnahmen angesichts der Lage in Belarus und der Beteiligung von Belarus 

an der russischen Aggression gegen die Ukraine 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 
Artikel 215, 

gestützt auf den Beschluss 2012/642/GASP des Rates vom 15. Oktober 2012 über restriktive 
Maßnahmen angesichts der Lage in Belarus1, 

auf gemeinsamen Vorschlag des Hohen Vertreters der Union für Außen- und 
Sicherheitspolitik und der Europäischen Kommission, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Am 18. Mai 2006 hat der Rat die Verordnung (EG) Nr. 765/20062 erlassen. 

(2) Mit der Verordnung (EG) Nr. 765/2006 werden die im Beschluss 2012/642/GASP 
vorgesehenen Maßnahmen umgesetzt. 

(3) Mit dem Beschluss (GASP) 2022/xxxx des Rates wird der Anwendungsbereich der 
Sanktionen auf die Umsetzung der Schlussfolgerungen des Europäischen Rates vom 
24. Februar 2022 infolge der Beteiligung von Belarus an der inakzeptablen und 
rechtswidrigen militärischen Aggression gegen die Ukraine, die nach dem Völkerrecht 
als Akt der Aggression einzustufen ist, ausgeweitet.  

(4) Angesichts der ernsten Lage erscheint es notwendig, weitere Maßnahmen zu ergreifen. 
Daher werden mit dem Beschluss (GASP) 2022/xxx die bestehenden finanziellen 
Beschränkungen weiter ausgeweitet. Insbesondere wird die Notierung von Aktien 
belarussischer Staatsunternehmen an Handelsplätzen der Union und die Erbringung 
damit zusammenhängender Dienstleistungen verboten. Zudem werden neue 
Maßnahmen eingeführt, die die Kapitalzuflüsse aus Belarus in die EU erheblich 
einschränken, indem die Entgegennahme von Einlagen, die bestimmte Werte 
übersteigen, von belarussischen Staatsangehörigen oder von in Belarus ansässigen 
Personen, das Führen von Konten belarussischer Kunden durch die Zentralverwahrer 
der Union sowie der Verkauf von auf Euro lautenden Wertpapieren an belarussische 
Kunden verboten wird. Ferner werden Transaktionen mit der Zentralbank von Belarus 
im Zusammenhang mit der Verwaltung von Reserven oder Vermögenswerten, die 
Bereitstellung öffentlicher Finanzmittel für den Handel mit Belarus und Investitionen 

                                                 
1 ABl. L 285 vom 17.10.2012, S. 1. 
2 Verordnung (EG) Nr. 765/2006 des Rates vom 18. Mai 2006 über restriktive Maßnahmen gegen 

Belarus (ABl. L 134 vom 20.5.2006, S. 1). 
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in Belarus mit begrenzten Ausnahmen sowie die Bereitstellung von auf Euro 
lautenden Banknoten an Belarus oder zur Verwendung in Belarus verboten. 

(5) Mit dem Beschluss (GASP) 2022/xxx des Rates werden weitere restriktive 
Maßnahmen in Bezug auf die Bereitstellung spezialisierter 
Nachrichtenübermittlungsdienste für den Zahlungsverkehr für bestimmte belarussische 
Kreditinstitute und ihre belarussischen Tochtergesellschaften verhängt, die für das 
belarussische Finanzsystem relevant sind und bereits restriktiven Maßnahmen der 
Union unterliegen.  

(6) Um die ordnungsgemäße Durchführung der in der Verordnung (EG) Nr. 765/2006 
festgelegten Maßnahmen zu gewährleisten, erscheint es auch notwendig, 
Verpflichtungen für den Netzmanager in Bezug auf das Verbot des Überflugs 
hinzuzufügen sowie die Bestimmungen über die Nichtumgehung zu ändern. Obwohl 
allgemein davon ausgegangen wird, dass der Ausdruck „Vermögenswerte“, die dem 
Einfrieren unterliegen, auch Kryptowerte umfasst und Darlehen und Kredite auch über 
Kryptowerte bereitgestellt werden können, sollte der Ausdruck „übertragbare 
Wertpapiere“ in Bezug auf solche Vermögenswerte angesichts ihrer besonderen Art 
genauer definiert werden. 

(7) Die Verordnung (EG) Nr. 765/2006 sollte daher entsprechend geändert werden — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 
Die Verordnung (EG) Nr. 765/2006 wird wie folgt geändert: 

1. Artikel 1 Nummer 9 erhält folgende Fassung:  

„9. ,übertragbare Wertpapiere‘ die folgenden Gattungen von Wertpapieren, auch als 
Kryptowerte, die auf dem Kapitalmarkt gehandelt werden können, mit Ausnahme 
von Zahlungsinstrumenten:  

i) Aktien und andere, Aktien oder Anteilen an Gesellschaften, 
Personengesellschaften oder anderen Rechtspersönlichkeiten gleichzustellende 
Wertpapiere sowie Aktienzertifikate,  

ii) Schuldverschreibungen oder andere verbriefte Schuldtitel, einschließlich 
Zertifikaten (Hinterlegungsscheinen) für solche Wertpapiere,  

iii) alle sonstigen Wertpapiere, die zum Kauf oder Verkauf solcher übertragbarer 
Wertpapiere berechtigen oder zu einer Barzahlung führen, die anhand von 
übertragbaren Wertpapieren bestimmt wird.“ 

2. In Artikel 1 werden folgende Nummern angefügt: 

„20. ‚Zentralverwahrer‘ eine juristische Person im Sinne von Artikel 2 Absatz 1 
Nummer 1 der Verordnung (EU) Nr. 909/2014 des Europäischen Parlaments und des 
Rates; 

21. ‚Einlage‘ ein Guthaben, das sich aus auf einem Konto verbliebenen Beträgen 
oder aus Zwischenpositionen im Rahmen von normalen Bankgeschäften ergibt und 
vom Kreditinstitut nach den geltenden gesetzlichen und vertraglichen Bedingungen 
zurückzuzahlen ist, einschließlich einer Festgeldeinlage und einer Spareinlage, 
jedoch ausschließlich von Guthaben, wenn  
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i) seine Existenz nur durch ein Finanzinstrument im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 
Nummer 15 der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates 
nachgewiesen werden kann, es sei denn, es handelt sich um ein Sparprodukt, das 
durch ein auf eine benannte Person lautendes Einlagenzertifikat verbrieft ist und das 
zum 2. Juli 2014 in einem Mitgliedstaat besteht,  

ii) es nicht zum Nennwert rückzahlbar ist,  

iii) es nur im Rahmen einer bestimmten, vom Kreditinstitut oder einem Dritten 
gestellten Garantie oder Vereinbarung rückzahlbar ist; 

22. ‚Staatsbürgerschaftsregelungen für Investoren‘ (oder ,goldene Pässe‘) die von 
einem Mitgliedstaat eingeführten Verfahren, die es Drittstaatsangehörigen 
ermöglichen, die Staatsangehörigkeit des Mitgliedstaats im Gegenzug für vorab 
festgelegte Zahlungen und Investitionen zu erwerben; 

23. ‚Aufenthaltsregelungen für Investoren‘ (oder ,goldene Visa‘) die von einem 
Mitgliedstaat eingeführten Verfahren, die es Drittstaatsangehörigen ermöglichen, 
einen Aufenthaltstitel eines Mitgliedstaats im Gegenzug für vorab festgelegte 
Zahlungen und Investitionen zu erlangen; 

24. ‚Handelsplatz‘ im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 24 der Richtlinie 
2014/65/EU einen geregelten Markt, ein multilaterales Handelssystem (MTF) oder 
ein organisiertes Handelssystem (OTF).“ 

3. Artikel 1 m erhält folgende Fassung:  

„Es ist verboten, wissentlich und vorsätzlich an Tätigkeiten teilzunehmen, die 
unmittelbar oder mittelbar die Umgehung der in dieser Verordnung festgelegten 
Verbote bezwecken oder bewirken.“ 

4. Die folgenden Artikel werden eingefügt: 

„Artikel 1ja 
(1) Transaktionen im Zusammenhang mit der Verwaltung von Reserven sowie von 
Vermögenswerten der belarussischen Zentralbank einschließlich Transaktionen mit 
juristischen Personen, Organisationen oder Einrichtungen, die im Namen oder auf Anweisung 
der belarussischen Zentralbank handeln, sind verboten.  

(2) Abweichend von Absatz 1 können die zuständigen Behörden eine Transaktion 
genehmigen, sofern diese zur Gewährleistung der Finanzstabilität der Union insgesamt oder 
des betroffenen Mitgliedstaats unbedingt erforderlich ist.  

(3) Der betreffende Mitgliedstaat unterrichtet unverzüglich die anderen Mitgliedstaaten und 
die Kommission von seiner Absicht, eine Genehmigung nach Absatz 2 zu erteilen. 

Artikel 1jb 
Ab dem 12. April 2022 ist es verboten, an in der Union registrierten oder anerkannten 
Handelsplätzen übertragbare Wertpapiere von in Belarus niedergelassenen juristischen 
Personen, Organisationen oder Einrichtungen, die sich zu über 50 % in öffentlicher 
Inhaberschaft befinden, zu notieren und Dienstleistungen dafür zu erbringen. 
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Artikel 1t 
(1) Es ist verboten, öffentliche Finanzmittel oder Finanzhilfen für den Handel mit Belarus 
oder für Investitionen in Belarus bereitzustellen.  

(2) Das Verbot gemäß Absatz 1 gilt nicht für  

a) verbindliche Verpflichtungen betreffend die Bereitstellung von Finanzmitteln oder 
Finanzhilfen, die vor dem [OP: bitte Datum des Inkrafttretens einfügen] eingegangen wurden,  

b) die Bereitstellung öffentlicher Finanzmittel oder Finanzhilfen bis zu einem Gesamtwert 
von 10 000 000 EUR pro Projekt für in der Union niedergelassene kleine und mittlere 
Unternehmen oder  

c) die Bereitstellung öffentlicher Finanzmittel oder Finanzhilfen für den Handel mit 
Lebensmitteln sowie für landwirtschaftliche, medizinische oder humanitäre Zwecke. 

Artikel 1u 
(1) Es ist verboten, Einlagen von belarussischen Staatsangehörigen oder in Belarus ansässigen 
natürlichen Personen oder von in Belarus niedergelassenen juristischen Personen, 
Organisationen oder Einrichtungen entgegenzunehmen, wenn der Gesamtwert der Einlagen 
der natürlichen oder juristischen Person, Organisation oder Einrichtung pro Kreditinstitut 
100 000 EUR übersteigt.  

(2) Absatz 1 gilt nicht für Staatsangehörige eines Mitgliedstaats, eines dem Europäischen 
Wirtschaftsraum angehörenden Landes oder der Schweiz oder für natürliche Personen, die 
über einen befristeten oder unbefristeten Aufenthaltstitel eines Mitgliedstaats, eines dem 
Europäischen Wirtschaftsraum angehörenden Landes oder der Schweiz verfügen. 

(3) Absatz 1 gilt nicht für Einlagen, die für den nicht verbotenen grenzüberschreitenden 
Handel mit Gütern und Dienstleistungen zwischen der Union und Belarus erforderlich sind. 

Artikel 1v 
(1) Abweichend von Artikel 1u Absatz 1 können die zuständigen Behörden die 
Entgegennahme einer solchen Einlage unter ihnen angemessen erscheinenden Bedingungen 
genehmigen, nachdem sie festgestellt haben, dass die Entgegennahme einer solchen Einlage  

a) zur Deckung der Grundbedürfnisse der in Artikel 5u Absatz 1 genannten natürlichen oder 
juristischen Personen, Organisationen oder Einrichtungen und ihrer unterhaltsberechtigten 
Familienangehörigen, unter anderem für die Bezahlung von Nahrungsmitteln, Mieten oder 
Hypotheken, Medikamenten und medizinischer Behandlung, Steuern, Versicherungsprämien 
und Gebühren öffentlicher Versorgungseinrichtungen, erforderlich ist, 

b) ausschließlich der Bezahlung angemessener Honorare oder der Rückerstattung von 
Ausgaben im Zusammenhang mit der Bereitstellung juristischer Dienstleistungen dient,  

c) zur Deckung außerordentlicher Ausgaben erforderlich ist, vorausgesetzt, dass die 
betreffende zuständige Behörde den zuständigen Behörden der anderen Mitgliedstaaten und 
der Kommission mindestens zwei Wochen vor Erteilung der Genehmigung mitgeteilt hat, aus 
welchen Gründen sie der Auffassung ist, dass eine spezifische Genehmigung erteilt werden 
sollte, oder  

d) für amtliche Tätigkeiten einer diplomatischen Mission, konsularischen Vertretung oder 
internationalen Organisation erforderlich ist.  
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(2) Der betreffende Mitgliedstaat unterrichtet die anderen Mitgliedstaaten und die 
Kommission über jede nach Absatz 1 Buchstabe a, b oder d erteilte Genehmigung innerhalb 
von zwei Wochen nach deren Erteilung. 

Artikel 1w 
(1) Abweichend von Artikel 1u Absatz 1 können die zuständigen Behörden die 
Entgegennahme einer solchen Einlage unter ihnen angemessen erscheinenden Bedingungen 
genehmigen, nachdem sie festgestellt haben, dass die Entgegennahme einer solchen Einlage  

a) für humanitäre Zwecke wie die Durchführung oder die Erleichterung von Hilfsleistungen 
einschließlich medizinischer Hilfsgüter, Nahrungsmittel, humanitärer Helfer und damit 
verbundener Hilfe oder für Evakuierungen erforderlich ist oder  

b) für zivilgesellschaftliche Aktivitäten zur direkten Förderung der Demokratie, der 
Menschenrechte oder der Rechtsstaatlichkeit in Belarus erforderlich ist.  

(2) Der betreffende Mitgliedstaat unterrichtet die anderen Mitgliedstaaten und die 
Kommission über jede nach Absatz 1 erteilte Genehmigung innerhalb von zwei Wochen nach 
deren Erteilung. 

Artikel 1x 
(1) Zentralverwahrern der Union ist es verboten, Dienstleistungen im Sinne des Anhangs der 
Verordnung (EU) Nr. 909/2014 für übertragbare Wertpapiere zu erbringen, die nach dem 
12. April 2022 an belarussische Staatsangehörige oder in Belarus ansässige natürliche 
Personen oder an in Belarus niedergelassene juristische Personen, Organisationen oder 
Einrichtungen ausgegeben wurden. 

(2) Absatz 1 gilt nicht für Staatsangehörige eines Mitgliedstaats und für natürliche Personen, 
die über einen befristeten oder unbefristeten Aufenthaltstitel eines Mitgliedstaats verfügen. 

Artikel 1y 
(1) Es ist verboten, auf Euro lautende übertragbare Wertpapiere, die nach dem 12. April 2022 
begeben wurden, oder mit einem Engagement hinsichtlich solcher Wertpapiere verbundene 
Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren an belarussische 
Staatsangehörige oder in Belarus ansässige natürliche Personen oder an in Belarus 
niedergelassene juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen zu verkaufen.  

(2) Absatz 1 gilt nicht für Staatsangehörige eines Mitgliedstaats und für natürliche Personen, 
die über einen befristeten oder unbefristeten Aufenthaltstitel eines Mitgliedstaats verfügen. 

Artikel 1z 
(1) Unbeschadet der geltenden Vorschriften über die Anzeigepflicht, die Vertraulichkeit und 
das Berufsgeheimnis sind Kreditinstitute verpflichtet,  

a) der zuständigen nationalen Behörde des Mitgliedstaats, in dem sie angesiedelt sind, oder 
der Kommission spätestens bis zum 27. Mai 2022 eine Liste der 100 000 EUR übersteigenden 
Einlagen von belarussischen Staatsangehörigen oder in Belarus ansässigen natürlichen 
Personen oder von in Belarus niedergelassenen juristischen Personen, Organisationen oder 
Einrichtungen zu übermitteln. Sie legen alle zwölf Monate aktuelle Informationen über die 
Höhe dieser Einlagen vor; 
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b) der zuständigen nationalen Behörde des Mitgliedstaats, in dem sie angesiedelt sind, 
Informationen über 100 000 EUR übersteigende Einlagen von belarussischen 
Staatsangehörigen oder in Belarus ansässigen natürlichen Personen, die im Rahmen einer 
Staatsbürgerschafts- oder Aufenthaltsregelung für Investoren die Staatsangehörigkeit eines 
Mitgliedstaats bzw. Aufenthaltsrechte in einem Mitgliedstaat erworben haben, zu übermitteln. 

Artikel 1za 
(1) Es ist verboten, auf Euro lautende Banknoten an Belarus oder an natürliche oder 
juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen in Belarus — einschließlich der 
Regierung und der Zentralbank von Belarus — oder zur Verwendung in Belarus zu 
verkaufen, zu liefern, zu verbringen oder auszuführen.  

(2) Das Verbot gemäß Absatz 1 gilt nicht für den Verkauf, die Lieferung, das Verbringen oder 
die Ausfuhr von auf Euro lautende Banknoten, sofern dieser Verkauf, diese Lieferung, dieses 
Verbringen oder diese Ausfuhr erforderlich ist für  

a) den persönlichen Gebrauch natürlicher Personen, die nach Belarus reisen oder von deren 
mitreisenden unmittelbaren Familienangehörigen oder  

b) amtliche Tätigkeiten diplomatischer Missionen, konsularischer Vertretungen oder 
internationaler Organisationen in Belarus, die nach dem Völkerrecht Immunität genießen. 

Artikel 1zb 
Ab dem [OP: 10 Kalendertage nach dem Inkrafttreten] ist es verboten, für die in Anhang XV 
aufgeführten juristischen Personen, Organisationen oder Einrichtungen oder für in Belarus 
niedergelassene juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen, deren Anteile zu 
über 50 % unmittelbar oder mittelbar von einer der in Anhang XV aufgeführten Einrichtungen 
gehalten werden, spezialisierte Nachrichtenübermittlungsdienste für den Zahlungsverkehr zu 
erbringen, die für den Austausch von Finanzdaten verwendet werden. 

Artikel 8ca 

(1) Der von der Kommission gemäß ihrem Durchführungsbeschluss (EU) 2019/709 benannte 
Netzmanager unterstützt die Kommission und ihre Mitgliedstaaten bei der Gewährleistung der 
Umsetzung und Einhaltung von Artikel 8b. Der Netzmanager hat insbesondere die Aufgabe, 
alle von Luftfahrzeugbetreibern eingereichten Flugpläne abzulehnen, die auf die Absicht 
hindeuten, dass über dem Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten der Union bzw. im Falle von EU-
Flugzeugträgern und in der EU registrierten Flugzeugzellen über dem Hoheitsgebiet von 
Belarus Tätigkeiten durchgeführt werden sollen, die einen Verstoß gegen die Bestimmungen 
dieser Verordnung oder gegen andere geltende Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen darstellen, 
sodass dem Piloten das Fliegen nicht gestattet wird. 

(2) Der Netzmanager legt der Kommission und den Mitgliedstaaten auf der Basis einer 
Analyse der Flugpläne regelmäßig Berichte über die Umsetzung des Artikels 8b vor.“ 

5. Artikel 7 erhält folgende Fassung: 

„(1) Die Mitgliedstaaten und die Kommission informieren einander über die nach dieser 
Verordnung getroffenen Maßnahmen und übermitteln einander ihnen im Zusammenhang mit 
dieser Verordnung vorliegende sonstige sachdienliche Informationen, insbesondere über  

a) gemäß dieser Verordnung erteilte Genehmigungen,  
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b) gemäß Artikel 1z entgegengenommene Informationen,  

c) Verstöße, Vollzugsprobleme und Urteile nationaler Gerichte.  

(2) Die Mitgliedstaaten übermitteln einander und der Kommission unverzüglich ihnen 
vorliegende sonstige sachdienliche Informationen, die die wirksame Anwendung dieser 
Verordnung berühren könnten. 

(3) Die nach diesem Artikel übermittelten oder entgegengenommenen Informationen werden 
für die Zwecke verwendet, für die sie übermittelt oder entgegengenommen wurden, 
einschließlich der Gewährleistung der Wirksamkeit der in dieser Verordnung vorgesehenen 
Maßnahmen.“ 

6. Artikel 8d Buchstabe b erhält folgende Fassung: 

„b) Einrichtungen, die in den Artikeln 1j, 1k, 1l oder 1t genannt oder in den 
Anhängen V, IX oder XV aufgeführt sind,“ 

7. Artikel 8e Absatz 1 Buchstabe c Ziffer ii erhält folgende Fassung: 

„ii) die Verarbeitung von Informationen über die Auswirkungen der in dieser 
Verordnung vorgesehenen Maßnahmen, z. B. Wert der eingefrorenen Gelder, von 
Informationen über Einlagen sowie über die von den zuständigen Behörden erteilten 
Genehmigungen.“ 

8. Anhang I der vorliegenden Verordnung wird der Verordnung (EG) Nr. 765/2006 als 
Anhang XV angefügt. 

9. Anhang Va der Verordnung (EG) Nr. 765/2006 wird gemäß Anhang II der 
vorliegenden Verordnung geändert. 

Artikel 2 
Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen 
Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat. 

Geschehen zu Brüssel am […] 

 Im Namen des Rates 
 Der Präsident /// Die Präsidentin 
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ANNEXES 1 to 2 

 

ANHÄNGE 

des 

Gemeinsamen Vorschlags für eine 

VERORDNUNG DES RATES 

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 765/2006 des Rates vom 18. Mai 2006 über 
restriktive Maßnahmen angesichts der Lage in Belarus und der Beteiligung von Belarus 

an der russischen Aggression gegen die Ukraine  
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ANHANG I 
„ANHANG XV  

 
LISTE DER JURISTISCHEN PERSONEN, ORGANISATIONEN UND 

EINRICHTUNGEN, DIE IN ARTIKEL 1t GENANNT SIND  
 

 

Belagroprombank 

Bank Dabrabyt 

Entwicklungsbank der Republik Belarus“ 
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ANHANG II 
 
Anhang Va der Verordnung (EG) Nr. 765/2006 wird wie folgt geändert: 

1. Im Eingangsteil erhält Absatz 3 folgende Fassung: 

„Unbeschadet des Artikels 1m dieser Verordnung sind nicht erfasste 

Güter, die einen oder mehrere der in diesem Anhang aufgeführten 

Bestandteile enthalten, nicht kontrollpflichtig nach den Artikeln 1f und 

1fa dieser Verordnung.“ 

2. Unter Ziffer i der Unterkategorie X.B.I.001 der Kategorie I – Elektronik erhält 

Nummer 1 folgende Fassung: 

„1. ‚Ausrüstung zur chemischen Beschichtung aus der Gasphase‘ mit 

Betrieb unter 105 Pa oder“ 

3. In Kategorie VII – Luftfahrt, Raumfahrt und Antriebe – 

Unterkategorie X.A.VII.001 erhält Satz 1 folgende Fassung: 

„X.A.VII.001 Andere als von der CML oder der Verordnung 

(EU) 2021/821 erfasste Dieselmotoren und Zugmaschinen und besonders 

konstruierte Bestandteile hierfür:“ 

4. In Kategorie VII – Luftfahrt, Raumfahrt und Antriebe – 

Unterkategorie X.A.VII.002 erhält Buchstabe c folgende Fassung: 

„c. Gasturbinenflugtriebwerke und besonders konstruierte Bestandteile hierfür.“ 
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